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Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Völklinger Straße 4 

40219 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-02 

Telefax 0211 837-2200 

poststelle@mkffi.nrw.de 

www.mkffi.nrw 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 

706, 709 (Haltestelle Stadttor) 

707 (Haltestelle Wupperstraße) 

 

An die  
Bezirksregierungen 
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, 
Köln und Münster  
 
- Nur per E-Mail - 
 
 
Nachrichtlich: 
 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
- Nur per E-Mail - 
 
Landkreistag NRW 
- Nur per E-Mail - 
 
 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 
- Nur per E-Mail - 
 
 
 
 
Postalischer Versand von elektronischen Aufenthaltstiteln  
Anlagen: -1- 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anlässlich einer Einzelanfrage zur Möglichkeit des postalischen Versands 
von elektronischen Aufenthaltstiteln sowie Duldungsverlängerungen 
während der Phase des sog. „Lockdowns“ möchte ich Ihnen die 
nachfolgenden Hinweise geben: 
 
In dem beigefügten Rundschreiben des BMI vom 24.11.2020 finden Sie 
unter Punkt I. 3c die aktuellen Verfahrensempfehlungen zum Umgang mit 
ausländerrechtlichen Pässen und Dokumenten während der 
pandemiebedingten Sondersituation.  
 
Demnach ist ein postalischer Versand von elektronischen 
Aufenthaltstiteln in Ausnahmefällen als letztes Mittel möglich, sofern eine 
andere der dort beschriebenen Möglichkeiten der Zustellung nicht in 
Betracht kommt. In diesen Fällen muss jedoch u.a. eine dokumentierte 
persönliche Zustellung gegen Identitätsnachweis (Einschreiben 
eigenhändig) sichergestellt sein. Zu den Einzelheiten verweise ich auf das 
Rundschreiben des BMI. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seite 2 von 2  
Sofern es für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes während der 
Pandemie erforderlich ist, können Duldungen und 
Fiktionsbescheinigungen b.a.w. per Post verschickt werden. 
 
Ich bitte um Kenntnisnahme und entsprechender Unterrichtung der 
Ausländerbehörden, Zentralen Ausländerbehörden, der ZFE sowie 
anderer relevanten Stellen in Ihrem Zuständigkeitsbereich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 
Gez. Dahmen 


